
Gemeinde- und Staatsarbeiter Biel. 

Krankenkasse der Licht-, Wasser- und Bauamt-Arbeiter 

Unsere Mitglieder werden auf nachstehende Beschlüsse des Vorstandes aufmerksam gemacht. Die 
Anmeldungen zum Bezug des Krankenscheines und des Gutscheins für Medikamente hat bei einem der 
nachgenannten Genossen zu erfolgen: 

Elektrizitätswerk: G. Saxer 
Gaswerk: W. Glanzmann 
Stadtbauamt: G. Greder, Juravorstadt oder bei A. Widmer im Werkhof. 

Die vom Arzt unterzeichneten Krankenscheine sind unverzüglich an K. Meier, Ring Nr. 12 zu senden.  

Wir machen ausdrücklich auf Art. 12 und 16 der Statuten aufmerksam. Die Kassenleitung entschlägt sich jeder 
Verantwortung, wenn im Falle der Nichtbeachtung dieser Weisungen den Mitgliedern finanzieller Schaden 
erwächst. Durch Vereinbarung mit den Verwaltungsstellen ist es vom 1. April hinweg nicht mehr notwendig, der 
Direktion eine Bescheinigung des Arztes zu übermitteln. Die. Kassenleitung besorgt in Zukunft den Verkehr 
zwischen den kranken Genossen und den Dienststellen. 

Zugleich teilen wir die getroffene Änderung betreffend den Krankenbesuchen mit. Grundsätzlich wurden soviel 
als möglich Vorstandsmitglieder als Krankenbesucher bezeichnet. Es sind folgende Genossen zur Kontrolle 
bestimmt worden:  
Biel-Stadt: die Genossen Greder und Meier; 
Biel-West: Saxer und Brandenberger;   
Biel-Ost: Rohrbach;   
Bözingen: Ritter;   
Mett: Dähler;   
Madretsch: Aeschlimann und Käser. 

In letzter Zeit sind dem Vorstand der Krankenkasse eine ganze Anzahl Darlehensgesuche seitens unserer 
Mitglieder unterbreitet worden. Es wurde beschlossen, solche Gesuche in Zukunft nicht mehr 
entgegenzunehmen und der nächsten Generalversammlung darüber Bericht zu erstatten. Die finanziellen Mittel 
der Kasse erlauben uns nicht, an weitere ausserordentliche Unterstützungen zu denken. 

Wir teilen unseren Mitgliedern noch mit, dass der Vorstand ein Gesuch um Bewilligung eines Lottomatches beim 
Gemeinderat eingereicht hat und die Abhaltung auf nächsten Winter vorgesehen wurde. 

Zur Feier des 25jährigen Bestehens der Kasse wurde, gemäss den Beschlüssen der Generalversammlung, die 
Durchführung einer Abendunterhaltung vorgesehen, und zwar am 22. Dezember. Die notwendiges Vorarbeiten 
sind auch hierzu im Gange. 

Nächsten Zahltag werden die an der letzten Generalversammlung beschlossenen Änderungen der 
Krankenkassenstatuten den Mitgliedern zugestellt und bitten wir, das Einlageblatt in die Statuten einzukleben. 

M. 
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